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Ordentliche Hauptversammlung der TeamViewer AG 

am 15. Juni 2021 

(virtuelle Hauptversammlung) 

 

Information zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG 

 

Gemäß §§ 172, 173 AktG ist zum Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung 

vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und 

den Konzernabschluss am 17. März 2021 gebilligt hat und der Jahresabschluss damit 

festgestellt ist. § 175 Abs. 1 Satz 1 AktG sieht lediglich vor, dass der Vorstand die 

Hauptversammlung zur Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses und 

des Lageberichts sowie zur Beschlussfassung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns (sofern vorhanden) und bei einem Mutterunternehmen auch zur 

Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts einzuberufen hat. Es liegt auch nicht der Sonderfall nach § 173 

AktG vor, wonach die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung 

überlassen wird, wenn Vorstand und Aufsichtsrat dies beschließen. Einen 

entsprechenden Beschluss haben Vorstand und Aufsichtsrat nicht gefasst. 


